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A 1: Bürger A 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Bürger schlägt vor die Fläche für Stellplätze nicht entlang der Planstraße, son-
dern parallel zum Feldsiefer Weg anzulegen. 
 
In der Kindertagesstätte werden sowohl Kinder unter 3 Jahren, wie auch über 3 Jah-
ren betreut. Es ist davon auszugehen, dass auch ein Teil der Eltern ihre Kinder zu 
Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln zur Kita bringen. Die Verkehrsführung und 
Freiraumgestaltung im Eingangsbereich soll eine sichere und ansprechende Ver-
kehrsführung für alle Verkehrsteilnehmer sicherstellen. 
 
Es sind 12 Stellplätze geplant: 6 Stellplätze für Mitarbeiter und 6 Stellplätze für den 
Hol- und Bringeverkehr. Die Stellplatzanlage ist für eine 4-gruppige Einrichtung aus-
reichend dimensioniert. 
 
Auf eine Anordnung von Pkw-Stellplätzen im Eingangsbereich wurde bewusst ver-
zichtet. Der Eingangsbereich sollte als Treffpunkt gestaltet werden. Im Eingangsbe-
reich können Fahrradstellplätze für Mitarbeiter und Eltern angeordnet werden. Aus-
nahmsweise sind einzelne Stellplätze (zum Beispiel für Personen mit Behinderun-
gen) möglich. Hierüber ist im Genehmigungsverfahren zu entscheiden. 
 
Durch die Anordnung der Stellplätze entlang der seitlichen Stichstraße können Be-
gleitpersonen sicher parken und bei Bedarf ihre Kinder auf einem kurzen Fußweg 
begleiten. Die Entfernung vom Parkplatz bis zur Eingangstür der Kita beträgt – bei 
Anordnung der Mitarbeiterstellplätze im westlichen Bereich der Stichstraße - lediglich 
maximal 10 bis 35 Meter. Mütter und Väter, die Ihre Kinder „bis zum Eintritt (in die 
Kita) beobachten“ wollen können dies von den vorderen Stellplätzen ebenfalls prob-
lemlos tun. 
 
Die Skizze der Anregung (Ergänzung) schlägt vor die Stellplätze entlang des Feldsie-
fer Wegs auf der Ostseite des Kita-Gebäudes anzuordnen. 
 
Bei der Anordnung der Stellplätze in der skizzierten Art wäre eine hier unnötige  
Überfahrung des Gehweges über eine Länge von ca. 40 Metern notwendig. Rück-
wärts ausparkende Fahrzeuge bilden bei der Überfahrung des Gehweges ein Risiko 
für den Fußgängerverkehr (insbesondere für Kinder). Außerdem können die rück-
wärts ausfahrenden Fahrzeuge den Verkehrsfluss auf dem Feldsiefer Weg beein-
trächtigen. 
 
Es sollte vielmehr die bestehende Stichstraße für die Abwicklung des Hol- und Brin-
geverkehrs genutzt werden. 
 
Die Anordnung der Stellplätze im Norden der Kita hat erhebliche Vorteile: 
 Sie beeinträchtigt den fußläufigen Zugang zur Kita in geringerem Maße, da 

Fahrzeuge vorwärts in den Weg einfahren, und vorwärts herausfahren. 
 Es entsteht eine großzügige, autofreie, begrünte Eingangssituation.  
 Die vorgesehene Tiefe von 7m für die Stellplätze ermöglicht eine komfortable 

fußläufige Verbindung von jedem Stellplatz zum Eingang in die Kita. 
 Da Gruppenräume voraussichtlich auch nach Osten angeordnet werden (insb. 

Variante B1/B2) ist es wünschenswert dort nicht direkt angrenzend die Stell-
plätze für Mitarbeiter und den Hol- und Bringeverkehr anzuordnen. 
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 Entlang des Feldsiefer Weges kann eine straßenbegleitende großzügige Be-
grünung angeordnet werden. 

 
Die in der Ergänzung zum Antrag Nr.1007/2011 skizzierte Fläche gewährleistet keine 
höhere Sicherheit für die Kinder und auf ihr können auch nicht mehr Stellplätze zur 
Verfügung gestellt werden als auf der Fläche für Stellplätze nördlich der Kita. 
 
Die im Bebauungsplanentwurf dargestellte Variante ist die verkehrstechnisch besse-
re Lösung. 
 
 
Beschlussentwurf der Verwaltung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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A 2: Birgitta und Klaus Woschei, Tempelhofer Straße 81, 51375 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Durch den seit 2006 rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist eine Wohnbauent-
wicklung südlich des bestehenden Objektes Feldsiefer Weg 6 - 8 vorgesehen. Die 
auf Grundlage des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplanes mögliche 
Wohnnutzung würde an selbiger Stelle einen höheren Baukörper als die Kita ermög-
lichen. Das Wohngebäude würde sich voraussichtlich an der Höhe des Gebäudes 
Feldsiefer Weg 6 - 8 orientieren. 
 
Die Höhe des geplanten Kita-Gebäudes ist deutlich niedriger als die Höhe des nörd-
lich angrenzenden Gebäudes Feldsiefer Weg 6-8. Der Abstand des Gebäudes Feld-
siefer Weg 6 - 8 zum geplanten Kita-Gebäude beträgt ca. 28 Meter. Die Topographie 
mindert die Einschränkungen der Aussicht durch das Kita-Gebäude, da es sich um 
einen leicht nach Süden geneigten Hang handelt. 
 
Eine zweigeschossige Kindertagesstätte fügt sich hinsichtlich der Gebäudehöhe in 
den Bebauungszusammenhang ein. Von der Bebauung wird keine erdrückende Wir-
kung ausgehen. 
 
Die Nachbarn haben keinen rechtlichen Anspruch auf Erhaltung des Status-quo. Die 
gegebene Aussicht aufgrund einer Baulücke ist ein zeitlich begrenzter Lagevorteil, 
welches einen privaten Belang darstellt. Die Sichtbezüge bleiben zudem zum Teil 
erhalten. 
 
Heute ist aufgrund von bestehenden ca. 2 Meter hohen Hecken der Ausblick vom 
Garten bzw. vom Erdgeschoss des Gebäudes Feldsiefer Weg 6-8 größtenteils nur 
eingeschränkt möglich. Der Ausblick von den Obergeschossen wird durch das Kita-
Gebäude nur in geringem Umfang eingeschränkt, da der westliche Teil des Kita-
Grundstücks, der an die landwirtschaftliche Fläche angrenzt, größtenteils nicht über-
baut werden darf. 
 
Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Außenanlagen sind bei allen skizzierten 
Bebauungsstudien möglich.  
 
Die Festsetzung der Baugrenze und Zweigeschossigkeit ermöglicht die gewünschte 
Flexibilität für das weitere Planungsverfahren in Öffentlich-Privater Partnerschaft – 
PPP (public-private-partnership). So kann zum Beispiel ein südorientierter Baukörper 
möglich sein, der ggf. eine sinnvolle architektonische, wirtschaftliche und ökologische 
Lösung darstellt. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 7 f BauGB sind bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne insbesondere die Belange des Umweltschutzes und der Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu be-
rücksichtigen. 
 
Die Planung der Kindertagesstätte stellt einen öffentlichen Belang nach § 1 Abs. 6 
Nr. 3 BauGB dar. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die sozia-
len Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der 
jungen Menschen, unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer sowie die 
Belange des Bildungswesens zu berücksichtigen. 
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Der öffentliche Belang der sozialen Infrastruktur und die Belange des Umweltschut-
zes sind in diesem Fall höher zu gewichten, als die privaten Belange nach freier Aus-
sicht in die Landschaft. 
 
 
Beschlussentwurf der Verwaltung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
 



- 9 - 

 
A 3: Eigentümergemeinschaft, Feldsiefer Weg 6+8 , 51381 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Anregung der Eigentümergemeinschaft ist identisch mit der Anregung A2. Auf 
den Abwägungsvorschlag der Verwaltung zu A2 wird verwiesen. 
 
 
Beschlussentwurf der Verwaltung: 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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